
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1938/2/2 1Ob96/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.02.1938

Norm

EO §341 Abs1 F

Rechtssatz

Gebunden Gewerbe sind der Exekution durch Zwangsverwaltung und Zwangsverpachtung ohne weiteres unterworfen

(Vgl SZ 18/130). Das Judikat 40 (neu) ist nicht anzuwenden, wenn der Verp:ichtete zur Zeit des Hochbetriebes

regelmässig eine Hilfskraft heranzieht.
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